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bie bon ber @Ieftrigitätg»@efedfd)aft bormalg Sdjudert
& ©o. in ber ©oetßeftraße in Söllingen beranftalteten
Verfucße für untetirbifcfc>e eleftrifc£>e Stromguführung
in ben Sagegbetrieb ber Srambaljnftrede Saperftraße»
OeftlidEjer griebßof eingeftedt. Sie gaßrten berloufen
anftanbglog unb bötlig ficper. Sie ßeitungganlage, bie
bereits feit brei gaßren inftadiert ift, hat feitßer toeber
eine Störung erfahren nocß einer Reparatur beburft.
SRitßin befleißt Hoffnung, baß bie Unterßaltunggfoften
ber Seitungganlage für bie unterirbifcße eleftrifdße Strom»
gufüßrung nach bem Spftem Scßudert nidjt ßößer gu
fielen foramen, alg bei bem oberirbifcßen Spftem.
mu| barauf ßingewiefen werben, welche SInforberungen
gerobe in SRüncßen an eine unterirbifcße Stromguleitung
geftedt werben infolge beg Stlimag, ber häufigen unb
ftarfen Sîieberfc^Iâge, ber auggiebigen Sdjneefäde unb
ftarfen prüfte, unb meßt guleßt ber gerabegu trofttofen
Straßenguftänbe, bie eine Slnßäufung bon Sdjmuh,
Sdjnee unb ©ig u. f. w. gur golge haben, bie meßr alg
einmal betriebftörenb wirft. ©erabe ber feurige Söinter
fctjüttete bag gange güdßorn bon Unanneßmlichfeiten,
bag ißm gu ©ebote fleßt, über üdlündjen aug: anßal»
tenbe ftarfe Stegengüffe, 9îegen mit Sdjnee gemifdjt,
ftarfen Scßneefad, langanbauernben ftarfen groft,
Subelwetter, neuerbingg groft unb abermalg entfeß»
licßeg Subelwetter, babei häufig mit gang jähem SBetter»
fturge berbunben. Selbft eine wenig woßlwollenbe
ißrüfunggfommiffion hätte ber girma Scßudert gu ißren
Verfraßen feine ungünftigeren SBitterunggberßältmffe
unb feine größeren Scßwierigfeitengufammenguftellen ber»
mocßt, alg bie Statur fie biefen hinter angehäuft fjat.
SSenn bag Sdjudert'fdje Unterleitunggfpftem troßbem,
ingbefonbere audj bei bem legten Scßneewetter, gut
funftionierte, fo ift anguneßmen, baß eg feine erfte
ißrobe beftanben bat unb bie Sebenfeti überwunben
finb, guntal ba bie ©oetßeftraße in Segug auf Steinigung
befoitberg fcfjtecfjt baran ift. Sie Scbudert'fdje unter»
irbifcße Stromguleitung bat forait bei aden SBitterungg»
berßältniffen, bie in Setracßt fommen, bie ißrobe be=

ftanben. („SR. 91. 9t.")
Sag Verfahre«, bie berfdjtebeiten Slrbeiten in §äfctt

utib ait Kanälen bxtrrfj (gleftrigität gu bewerfftedigen,
bat in neuefter $eit eine größere Verbreitung gefuttben.
Sie Senußung ber ©lef'trigität gum Schleppen bon
Sdjiffen auf ben frangöfifctjen Kanälen ift fdjon feit
mehreren gaßren in Setrieb, unb jeßt benft man audj
in ©nglanb an bie Slunaßme ähnlicher Vorrichtungen,
.gunäcßft fod ein Seil beg Äanalg gwifcßen Siberpool
unb Seebg mit eteftrifcber firaft auggeftattet werben,
wobei man bie Wülfte ber Soften gu erfparen hofft.
Stuf bem @rie»®anal gwifcßen bem @rie»See unb bem

^ubfonfluß finb fcßon gwei berfcßiebene Spfteme ber
Sthleppfdjiffaßrt mit teilweifem ©rfolge berfudjt worben,
nunmehr hat man fid) bafiir entfdjieben, bag auf beit
Ütanalfcßiffen eine Slffumulatorenbatterie aufgeftedt unb
bon biefer aug bie an einer eleftrifcßen Sahnleitung
entlang laufenbe Sftafdjine gefpeift werben fod. Slucß
auf bein Sortmunb=®mg»$anal werben bie Soote burd)
©leftrigität gegogen, unb gwar mit einer Meinen elef»

trifdjen Sofomotibe, bie ben Strom nadj Slrt ber
Straßenbahnen burd) eine Oberleitung empfängt. Sin
biefem neuen Äanal werben nocß alle äRafcßinen ber
©nbftation, fowie alle fpafenfräßne bon einer geutral»
ftation aug eleftrifcß betrieben unb ebenfo audj bie

Sdjleufen. gür bie Sewegung ber Sdjleufen eignet fid)
bie ©leftrigität in befonberent 9Jtaße, ba bie Slnweubung
bon SBafferfraft im SBinter bei ftarfem groft bebenflid)
wirb. Slug biefem ©runbe hat man auch bie Schleufen
am 9torboftfee»®anal mit eleftriföher ©iuridhtung ber»
feßen unb bagfelbe ift bei ber neuen großen Sdjleufe

beg Slmfterbam»®analg bei gjmuiben gefdhehen. Gtleftrifd)
betriebene ^rößne gibt eg fdjon bielfai^ unb ebenfo hat
bie ©leftrigität in bie Sodg ©ingug gehalten.

©ine ftlormolüctorbttuttg für ©djuportehren
gegen Unfälle Bei SSauten

hat bie bernifche fantonale Saubireftion aufgeftedt.
Siefelbe lautet:

§ 1. SRit ber Slugführung bon Sau», @rb» ober
Slbbru<harbeiten barf nidht begonnen werben, big bie,
je nach Ber Statur unb bem Stanb (©ntwidlunggftufe)
ber Saute, gur Sidherljeit ber Slrbeiter, ber Vorüber»
gehenben, fowie ber Vadjbarfchaft erforberlichen ©in»
ridjtungen (©erüfte, Slbfperrungen, Sprießungen xc.)

erftedt unb bie anberweitig bamit gufammenhängen»
ben Vorfdiriftgmaßregeln getroffen finb.

§ 2. Sei Vornahme baulicher Slrbeiten an ober auf
öffentlichem ©runb unb Soben hat ber Sauunternehmer
bie Sauftede folib abgufdfranfen unb beg Stadjtg gu
beleuchten.

§ 3. Sebe Sauarbeit fod mit Sicherheit unb ge»

fahrltg für ben Slrbeiter wie für bag Mufficfjtgperfonal
betrieben werben fönnen.

gu biefem gtoede wirb öorgefd)rieben :

a. Sei aden ©rabarbeiten in loderem Soben unb in
engen ©räben über äJtanngtiefe finb bie Sßänbe
folib gu fprießen.

b. Srunnen unb Schächte finb forgfältig gu ber»
fdfjalen unb ift bie Verfdjalung, wenn nötig, gu
bitten.

c ©ruben, Sanäle, Schächte u. f. w. finb bor bem

Segeßen auf ©rubengag gu unterfudjen. Sieg
geflieht burch langfameg §inablaffen refp. ©in»
bringen einer Saterne mit brennenbem Sicht.
Söfdjt bag Sicht aug, fo ift burch Suftpumpen,
Ventilatoren ober ©inWerfen einer genügenben
idtenge bon Äalfwaffer ober bon ftarf angefeud)*
tetem, frifch gelöfchtem Äalf bie ©rubenluft gu
reinigen.

d. Sag linterhauen ber ©rbwänbe tft, unbermeiblidje
gäde borbehalten, unterfagt.

e. Sag Unterfahren beftefjenber SRauern barf nur
ftüdweife auggeführt werben, unb eg hat bie Slug»

mauerung fofort, bem gwrtfdjreiten ber Slugßub»
arbeiten entfprechenb, gu erfolgen.

f. ©erüfte unb Stufgiehborrichtungen jeber Slrt unb

für jebe Sauarbeit müffen folib, nach fad)'
männifdjen ©runbfäßen, bem jeweiligen .Qä^cf
entfprechenb erftedt unb gut unterhalten werben.

g. ©erüfte unb Slufgiehborrid)tungen, welche längere
ßeit in Senüßung ftehen, hat ber Sauunternehmer
bon 3eit gu geiit, wenigfteng ade gwei ÜOtonate,

auf ipre Sicherheit gu unterfuchen. Stamentlicf)
finb auch Bie Seite ober Stetten ber Slufgüge pe»

riobifd) auf ihre fjefttqtett gu prüfen.
Sie Saubehörben finb befugt, bon fid) aug

foldje Unterfudjuugen auf Stoften beg Uuternel)nierg
anguorbuen.

h. Sie ^agänge gu ben ©eriiften bürfen wäßrenb
ber Slrbeitggeit nicht burd) SDtaterialen, ©erat»
fchafteu u. a. m. berftedt werben.

i. Sie ©erüfte foden gu jeber $àt gefaßrlog be»

fliegen, begangen unb berlaffen werben fönnen.
gerner muß burd) Slnbringen geeigneter Schul'
borrießtungen an benfelben gürforge gegen bag

§erabfaden bon ©egenftänben getroffen werben.
k. ©erüfte, ©ebälfe unb Söben bürfen bei Sau»

ober Slbbrudjarbeiten nur im Verhältnis gu ißk^'
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die von der Elektrizitäts-Gesellschaft vormals Schuckert
â Co. in der Goethestraße in München veranstalteten
Versuche für unterirdische elektrische Stromzuführung
in den Tagesbetrieb der Trambahnstrecke Bayerstraße-
Oestlicher Friedhof eingestellt. Die Fahrten verlaufen
anstandslos und völlig sicher. Die Leitungsanlage, die
bereits seit drei Jahren installiert ist, hat seither weder
eine Störung erfahren noch einer Reparatur bedurft.
Mithin besteht Hoffnung, daß die Unterhaltungskosten
der Leitungsanlage für die unterirdische elektrische Strom-
Zuführung nach dem System Schuckert nicht höher zu
stehen kommen, als bei dem oberirdischen System. Es
muß darauf hingewiesen werden, welche Anforderungen
gerade in München an eine unterirdische Stromzuleitung
gestellt werden infolge des Klimas, der häufigen und
starken Niederschläge, der ausgiebigen Schneefälle und
starken Fröste, und nicht zuletzt der geradezu trostlosen
Straßenzustände, die eine Anhäufung von Schmutz,
Schnee und Eis u. f. w. zur Folge haben, die mehr als
einmal betriebstörend wirkt. Gerade der heurige Winter
schüttete das ganze Füllhorn von Unannehmlichkeiten,
das ihm zu Gebote steht, über München aus: anhal-
tende starke Regengüsse, Regen mit Schnee gemischt,
starken Schneefall, langandauernden starken Frost,
Sudelwetter, neuerdings Frost und abermals entsetz-
liches Sudelwetter, dabei häufig mit ganz jähem Wetter-
stürze verbunden. Selbst eine wenig wohlwollende
Prüfungskommission hätte der Firma Schuckert zu ihren
Versuchen keine ungünstigeren Witterungsverhältnisse
und keine größeren Schwierigkeiten zusammenzustellen ver-
möcht, als die Natur sie diesen Winter angehäuft hat.
Wenn das Schuckert'sche Unterleitungssystem trotzdem,
insbesondere auch bei dem letzten Schneewetter, gut
funktionierte, so ist anzunehmen, daß es seine erste
Probe bestanden hat und die Bedenken überwunden
sind, zumal da die Goethestraße in Bezug auf Reinigung
besonders schlecht daran ist. Die Schuckert'sche unter-
irdische Stromzuleitung hat somit bei allen Witterungs-
Verhältnissen, die in Betracht kommen, die Probe be-
standen. („M. N. N.")

Das Verfahren, die verschiedenen Arbeiten in Häfen
»nd an Kanälen durch Elektrizität zu bewerkstelligen,
hat in neuester Zeit eine größere Verbreitung gefunden.
Die Benutzung der Elektrizität zum Schleppen von
Schiffen auf den französischen Kanälen ist schon seit
mehreren Jahren in Betrieb, und jetzt denkt man auch
in England an die Annahme ähnlicher Vorrichtungen.
Zunächst soll ein Teil des Kanals zwischen Liverpool
und Leeds mit elektrischer Kraft ausgestattet werden,
wobei man die Hälfte der Kosten zu ersparen hofft.
Auf dein Erie-Kanal zwischen dem Erie-See und dem

Hudsonfluß sind schon zwei verschiedene Systeme der
Schleppschiffahrt mit teilweisem Erfolge versucht worden,
nunmehr hat man sich dafür entschieden, daß auf den
Kanalschiffen eine Akkumulatorenbatterie aufgestellt und
von dieser aus die an einer elektrischen Bahnleitung
entlang laufende Maschine gespeist werden soll. Auch
auf dein Dortmund-Eins-Kanal werden die Boote durch
Elektrizität gezogen, und zwar mit einer kleinen elek-

irischen Lokomotive, die den Strom nach Art der
Straßenbahnen durch eine Oberleitung empfängt. An
diesem neuen Kanal werden noch alle Maschinen der
Endstation, sowie alle Hafenkrähne von einer Zentral-
station aus elektrisch betrieben und ebenso auch die

Schleusen. Für die Bewegung der Schleusen eignet sich
die Elektrizität in besonderem Maße, da die Anwendung
von Wasserkraft im Winter bei starkem Frost bedenklich
wird. Aus diesem Grunde hat man auch die Schleusen
am Nordostsee-Kanal mit elektrischer Einrichtung ver-
sehen und dasselbe ist bei der neuen großen Schleuse

des Amsterdam-Kanals bei Amuiden geschehen. Elektrisch
betriebene Krähne gibt es schon vielfach und ebenso hat
die Elektrizität in die Docks Einzug gehalten.

Eine Normalverordnung für Schutzvorkehren

gegen Unfälle bei Bauten

hat die bernische kantonale Baudirektion aufgestellt.
Dieselbe lautet:

Z 1. Mit der Ausführung von Bau-, Erd- oder
Abbrucharbeiten darf nicht begonnen werden, bis die,
je nach der Natur und dem Stand (Entwicklungsstufe)
der Baute, zur Sicherheit der Arbeiter, der Vorüber-
gehenden, sowie der Nachbarschaft erforderlichen Ein-
richtungen (Gerüste, Absperrungen, Sprießungen u.)
erstellt und die anderweitig damit zusammenhängen-
den Vorschriftsmaßregeln getroffen sind.

Z 2. Bei Vornahme baulicher Arbeiten an oder auf
öffentlichem Grund und Boden hat der Bauunternehmer
die Baustelle solid abzuschranken und des Nachts zu
beleuchten.

Z 3. Jede Bauarbeit soll mit Sicherheit und ge-
fahrlrs für den Arbeiter wie für das Aussichtspersonal
betrieben werden können.

Zu diesem Zwecke wird vorgeschrieben:

u. Bei allen Grabarbeiten in lockerem Boden und in
engen Gräben über Mannstiefe sind die Wände
solid zu sprießen.

b. Brunnen und Schächte sind sorgfältig zu ver-
schalen und ist die Verschalung, wenn nötig, zu
dichten.

o Gruben, Kanäle, Schächte u. s. w. sind vor dem

Begehen auf Grubengas zu untersuchen. Dies
geschieht durch langsames Hinablassen resp. Ein-
bringen einer Laterne mit brennendem Licht.
Löscht das Licht aus, so ist durch Lustpumpen,
Ventilatoren oder Einwerfen einer genügenden
Menge von Kalkwasser oder von stark angefeuch-
tetem, frisch gelöschtem Kalk die Grubenluft zu
reinigen.

à. Das Unterhauen der Erdwände ist, unvermeidliche
Fälle vorbehalten, untersagt.

0. Das Unterfahren bestehender Mauern darf nur
stückweise ausgeführt werden, und es hat die Aus-
Mauerung sofort, dem Fortschreiten der Aushub-
arbeiten entsprechend, zu erfolgen.

f. Gerüste und Ausziehvorrichtungen jeder Art und

für jede Bauarbeit müssen solid, nach fach-
männischen Grundsätzen, dem jeweiligen Zweck
entsprechend erstellt und gut unterhalten werden.

ss. Gerüste und Aufziehvorrichtungen, welche längere
Zeit in Benützung stehen, hat der Bauunternehmer
von Zeit zu Zeit, wenigstens alle zwei Monate,
auf ihre Sicherheit zu untersuchen. Namentlich
sind auch die Seile oder Ketten der Aufzüge pe-
riodisch auf ihre Festigkeit zu prüfen.

Die Baubehörden sind befugt, von sich aus
solche Untersuchungen auf Kosten des Unternehmers
anzuordnen.

b. Die Zugänge zu den Gerüsten dürfen während
der Arbeitszeit nicht durch Materialen, Gerät-
schaften u. a. m. verstellt werden.

1. Die Gerüste sollen zu jeder Zeit gefahrlos be-

stiegen, begangen und verlassen werden können.

Ferner muß durch Anbringen geeigneter Schutz-

Vorrichtungen an denselben Fürsorge gegen das

Herabfallen von Gegenständen getroffen werden.
k. Gerüste, Gebälke und Böden dürfen bei Bau-

oder Abbrucharbeiten nur im Verhältnis zu ihrer
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Slragfäpigfeit tmö ©erüfte niemals einfeitig be»

laftet werben.
1. Unter jebem ©erüftbelag, auf meinem gearbeitet

wirb, muff ber borper benutzte barunter befinblicpe
Belag bollftänbig liegen bleiben. Ser (entere ift
bollfommen gu fäubern.

m. Deffnungen für treppen, Sidptfcpädpte, Aufgüge,
©ruben jc. finb gepörig abgufcpranfen ober ein»
gubecfen.

n. SBäprenb beg Aufgugeg ober beg .^erablaffeng bon
Baumaterialien, ber ©rricptung ober beg Ab»
brecpeng beg ©ebälfeg unb beg ®acpftupleg eineg
©ebäubeg pat febe Arbeit unb jeber Aufentpalt
bon Arbeitern ober Auffepern unter ber Beför»
berungg» refp. Bau» ober Abbrucpftelle gu unter»
bleiben, wenn uitpt befonbere ©tpupmapregeln
eine Augnapme geftatten. ÜRüpige 3wfä)auer finb
wegguweifen.

o. ®ie Benüpung metpanifcper Aufgüge jeber Art
für bie fßerfonenbeförberung ift, befonbere Be»
willigung borbepalten, nur gur Bornapme bon
fRebifionen ober ^Reparaturen geftattet.

p. Bei Bebacputtggarbeiten paben fiep bie bamit be»

fcpäftigten Arbeiter mittelft foliber, an ftarfem
©urt befeftigter Seine angubinben. gür beren
©ieperpeit ift ferner burtp Anbringen ftarfer
fRinn» unb ®atppacfen gu forgen.

q. SDie Berwenbung offener geuer ift nur naep
SRapgabe ber geuerorbnung bom 1. gebruar 1897
geftattet.

§ 4. 9Rit ©prengarbeiten bürfen nur bamit bertraute
Arbeiter beauftragt toerben. Ser ©ebrauep beg reinen
©prengöleg, fotoie berborbener ober gefrorener Spreng»
mittel ift unterfagt.

§ 5. Bapnen für ben SRaterialtrangport finb in iprent
Oberbau unb Unterbau folib unb bollftänbig betriebg»
fieper anzulegen, fotoie jebergeit bemgemäp gu unterpalten.

Bei ©eleigbapnen fallen bie SBagen leiept gebremgt
unb gum ©tepen gebraept werben fömten.

®er Unternepmer pat ben Betriebgbienft unb bie

Bapnpoligei in einer bie ©ieperpeit feiner Arbeiter ober
dritter berbürgenben SBeife gu organifieren.

Auf SRaterialtrangportbapnen bürfen feine ®ritt»
perfonen beförbert toerben, Arbeiter auf Suftfeilbapnen
nur bepufg Bornapme bon fRebifionen ober ^Reparaturen.

§ 6. Unternepmer, Arbeitgeber ober poliere unb,
in ©rmangelung eineg foltpen, bie Arbeiter felbft finb
für bie ©inpaltung ber borftepenben Borfcpriften ber»
auttoortlidp unb toirb ein jeber naep SRapgabe beg

Bunbeggefepeg betr. bie Augbepnung ber §aftpfli<pt tc.
bom 16. April 1887 alg paftbar erflärt.

§ 7. ®ie Organe ber Bau» unb Ortgpoligeibepörben
finb mit ber Uebertoacpung ber Augfüprung borftepen»
ber Beftimmung beauftragt.

®ie Bau» unb ißoligeibeamten finb berpflidptet, all»
fällige SBaprnepmungen bon .guwiberpanblungen gegen
bie Berorbnung fogleicp iprer Bepörbe gur Senntnig
gu bringen.

Bei leiept erficptlicpen Uebertretuugen paben biefelben
fofort eingufdpreiten, ben ober bie geplbaren gu ber»

toarnen unb gur ©inpaltung ber Berorbnung aufgu»
forbern. SBirb ber Aufforberung innert ber bom Beamten
feftgefepten grift feine Çolge geleiftet, fo pat lepterer
beim ißoligeiriepter Angeige auf Bestrafung unb Abän»
berung ber beanftanbeten Gëinricptung eingureiepen.

Sn gäHen, wo ©efapr im Berguge liegt ober eine

ftrafretptliipe Unterfucpung nötig wirb, fann biefer Be»

amte bon fiep aug notwenbige SRapregeln gur Abwenbung
ber ©efapr anbefeplen, refp. bie fofortige ©inftellung
ber bauliepen Arbeiten big auf weitereg anorbnen, unter

Angeige an bie borgefepte Bepörbe, welcpe binnen für»
gefter griff ben gall, foweit an ipr, gu erlebigen pat.

§ 8. ®ie Bau» ober Ortgpoligeibepörbe pat jebett
Unfall fogleicp bem Begierunggftattpalter gur Senntnig
gu bringen, weliper gu uriter'fudpen pat, ob berfelbe aug
SRicptbeacptung biefer Borfcpriften entftanben unb bem»
naep ftrafbar ift.

§ 9. ®ie Berorbnung ift in üblieper SBeife befannt
gu maepen unb foil aufjerbem bei Neubauten auf ber
Bauftelte, fowie in allen SBerfftätten unb SBerfpöfen in
leitpt fieptbarer SBeife angefcplagen werben.

IrPeitês unb SieferunftSüfiertrapttgen.
Olmttidpe DriginakSIHttetlungen.) sreadbrua »erboten.

Sôunikglmuê Sein. ®la8malerarbeiten. C&erlidt be§ National»
ratäfaale® an ba§ ©lagmakreiinftitut S3erbig in 3üttdi II. fgenfier
be§ ©tänberat8faak§ an Sîirfdp u. fjledfner in greiburg. 33iet Sogen»
fenftcr be§ Sufdelfaaleg be8 MarlamentögebäubeS, naep 3ei<bnungen
Oon JpanS ©anbreuter in Dliefien, an baé @ta8malerinfïitut §ofd in
8aufanne.

@ibg. Ißoftgel'äuöe §reibnrg. 5|3arguetarbeiten. ©rbgefcbop an
bie ©dptoeigerifdqe öe^tolttöfabrit Aiüiet u. Starrer in SBilbegg ; 1. @totf
an bie pSarqueterie Xour»be--;Er6me ; 2. Stocf an (Smile ißermot in
Freiburg (pSarqueterie ©rendien) ; ©adlftocE an bie Marqueterie Saffe»
court.

®ibg. Moftgebäube Saufanne. Sie ©djtofferarbeiten an Üouiä
3toablen, ßoui« Saö"/ ®* ®eder unb 8. ©cbmibt, Mtnci u. So.,
fämtlicbe in Saufanne.

Sriicfen im Merneroberlanb, Sie ßabbotggrabenbriide auf ber
fgrutigen»2lbelboben=©tra6e an 3b. 3intmermann, Unternehmer in
©biej ; bie 8ombad)brüde auf ber ©t. Seatenberg=@tra6e an fjriebr.
SBifdioff, ©cbloffer itt Oberhofen bei Sbun.

aÖafferbtrforgungganlage ber ©emeinbe ©reidjer. Sie qaffungs»
arbeiten be§ öftlidien OueHgebieteg an 3b. S3ruberer, iSrunnenmadier
in ©beider; bie 3affung§arbeiten be8 meftïidfien Oueltgebieteê an
Soui« SOfaSneri, Unternehmer in SSruggen; bie ffteferooirè an f^roté
u. SCSeftermann in 3üricE) ; bie 3u= unb Srucfleitungen an Otto ©raf
in ©t. ©aßen.

Umbau ber Mfcrbebabu 3ürid). Sab ei an Sabetfabrit ©ortaitlob ;
Sragtoerf an ÜWafdlinenfabrit Oertiton ; ©dienen unb SBeiden, ©bftem
Mbönij, an 3- SKarti, üBintertpur ; ßafden unb ©purbalter an 8.
bon SftoII, ©erlafingen ; Sollen an 2Botf u. SBeib, 3iirid ; Sampf»
mafdine an ©ebr. ©utger, SBintertbur ; Sampffeffcl an ©fder SJpfe
u. Sie., 3ärid.

Sie Sauarbeiten jur Sorreftion ber alten Sanbftrafje in Äii(>
naftt (3ürtd) an l'Inbrcani u. ©o. in 3ärid-

Sie Lieferung bon 62 neuen ©duUmitfeit in bas SKabden» itnb
SnabenfdulbauS 3 a 9 Würbe oergeben an bie ©dreinermeifter ©tablin,
SBicfart unb Seifer.

Sie Auêfiihrung beg Mrojetteb bon ©ntfumpfunggfanälen im
SloHagebiet mürbe A. SfSftfter in ©US i. ®. übergeben.

®(pö)fl)if(pcr $oIgtopIcn»aBcrIjeiißftüpI.
©cpweben napm lange .Qeit eine perüorragenöe

Stellung unter ben Grtfen probugierenben Sänbern ber
®rbe etn, fowopl in Begug auf bie Qualität, alg auep
auf bie Quantität ber ©rgeugung. Allein, feitbem bie»

jenigen Sänber, in welcpen SRineralfople in größeren
SRengen oorpanben ift, biefen Brennftoff für bie ©ifen»
inbuftrie gu berwerten lernten, fann ©tpwebett, wag
bie Quantität anbetrifft, nur noep ben ißlap gweiten
iRangeg Beanfprutpen.

SDurcp ipren fReitptum an mineralifiper Äople finb
nämlitp jene Sänber in bie borteilpafte Sage berfept
worben, bie ißrobuftion ungepeuer gu fteigern unb beren
Soften um ein Bebeutenbeg gu ermäßigen, um fo mepr
nodp, alg päufig in ber !Räpe ber Soplengetpen ober
fogar in lepteren felbft reiepe Ablagerungen bon leiept
rebugierbaren Gcrgen angutreffen finb.

®ap ©tpweben ber Sonfurreng ber gropen ©ifen
ergeugenben Sänber nitpt ftpon lange unterlag, berbanft
eg feinen reinen reiepen ©rgen unb bem Umftanbe, bap
alg Brennmaterial in feinen ^otpöfen augftplieplitp nur
§olgfople berwenbet wirb. S)aburcp wirb in ©tpweben
ein Grifen probugiert, weltpeg an fReinpeit bem aller
anbern Sänbern überlegen ift unb baburtp aber autp
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Tragfähigkeit und Gerüste niemals einseitig be-
lastet werden.

I. Unter jedem Gerüstbelag, auf welchem gearbeitet
wird, muß der vorher benutzte darunter befindliche
Belag vollständig liegen bleiben. Der letztere ist
vollkommen zu säubern.

m. Oeffnungen für Treppen, Lichtschächte, Aufzüge,
Gruben zc. sind gehörig abzuschranken oder ein-
zudecken.

n. Während des Aufzuges oder des Herablassens von
Baumaterialien, der Errichtung oder des Ab-
brechens des Gebälkes und des Dachstuhles eines
Gebäudes hat jede Arbeit und jeder Aufenthalt
von Arbeitern oder Aufsehern unter der Beför-
derungs- resp. Bau- oder Abbruchstelle zu unter-
bleiben, wenn nicht besondere Schutzmaßregeln
eine Ausnahme gestatten. Müßige Zuschauer sind
wegzuweisen.

o. Die Benützung mechanischer Aufzüge jeder Art
für die Personenbeförderung ist, besondere Be-
willigung vorbehalten, nur zur Vornahme von
Revisionen oder Reparaturen gestattet.

p. Bei Bedachungsarbeiten haben sich die damit be-
schäftigten Arbeiter mittelst solider, an starkem
Gurt befestigter Leine anzubinden. Für deren
Sicherheit ist ferner durch Anbringen starker
Rinn- und Dachhacken zu sorgen.

g. Die Verwendung offener Feuer ist nur nach
Maßgabe der Feuerordnung vom 1. Februar 1897
gestattet.

Z 4. Mit Sprengarbeiten dürfen nur damit vertraute
Arbeiter beauftragt werden. Der Gebrauch des reinen
Sprengöles, sowie verdorbener oder gefrorener Spreng-
Mittel ist untersagt.

Z 5. Bahnen für den Materialtransport sind in ihrem
Oberbau und Unterbau solid und vollständig betriebs-
sicher anzulegen, sowie jederzeit demgemäß zu unterhalten.

Bei Geleisbahnen sollen die Wagen leicht gebremst
und zum Stehen gebracht werden können.

Der Unternehmer hat den Betriebsdienst und die

Bahnpolizei in einer die Sicherheit seiner Arbeiter oder
Dritter verbürgenden Weise zu organisieren.

Auf Materialtransportbahnen dürfen keine Dritt-
Personen befördert werden, Arbeiter auf Luftseilbahnen
nur behufs Vornahme von Revisionen oder Reparaturen.

Z 6. Unternehmer, Arbeitgeber oder Poliere und,
in Ermangelung eines solchen, die Arbeiter selbst sind
für die Einhaltung der vorstehenden Vorschriften ver-
antwortlich und wird ein jeder nach Maßgabe des

Bundesgesetzes betr. die Ausdehnung der Haftpflicht zc.

vom 16. April 1887 als haftbar erklärt.
Z 7. Die Organe der Bau- und Ortspolizeibehörden

sind mit der Ueberwachung der Ausführung vorstehen-
der Bestimmung beauftragt.

Die Bau- und Polizeibeamten sind verpflichtet, all-
fällige Wahrnehmungen von Zuwiderhandlungen gegen
die Verordnung sogleich ihrer Behörde zur Kenntnis
zu bringen.

Bei leicht ersichtlichen Uebertretungen haben dieselben
sofort einzuschreiten, den oder die Fehlbaren zu ver-
warnen und zur Einhaltung der Verordnung aufzu-
fordern. Wird der Aufforderung innert der vom Beamten
festgesetzten Frist keine Folge geleistet, so hat letzterer
beim Polizeirichter Anzeige auf Bestrafung und Abän-
derung der beanstandeten Einrichtung einzureichen.

In Fällen, wo Gefahr im Verzüge liegt oder eine

strafrechtliche Untersuchung nötig wird, kann dieser Be-
amte von sich aus notwendige Maßregeln zur Abwendung
der Gefahr anbefehlen, resp, die sofortige Einstellung
der baulichen Arbeiten bis auf weiteres anordnen, unter

Anzeige an die vorgesetzte Behörde, welche binnen kür-
zester Frist den Fall, soweit an ihr, zu erledigen hat.

§ 8. Die Bau- oder Ortspolizeibehörde hat jeden
Unfall sogleich dem Regierungsstatthalter zur Kenntnis
zu bringen, welcher zu untersuchen hat, ob derselbe aus
Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstanden und dem-
nach strafbar ist.

Z 9. Die Verordnung ist in üblicher Weise bekannt
zu machen und soll außerdem bei Neubauten auf der
Baustelle, sowie in allen Werkstätten und Werkhöfen in
leicht sichtbarer Weise angeschlagen werden.

Arbeits- uud LieferunMbertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Rachdruck verbaten.

Bundeshaus Bern. Glasmalerarbeiten. Oberlicht des National-
ratssaales an das Glasmalereiinstitut F. Berbig in Zürich II. Fenster
des Ständeratssaales an Kirsch u. Fleckner in Freiburg. Vier Bogen-
fenstcr des Kuppelsaales des Parlamentsgebäudes, nach Zeichnungen
von Hans Sandreuter in Riehen, an das Glasmalerinstitut Hosch in
Lausanne.

Eidg. Postgebäude Freiburg. Parquetarbeiten. Erdgeschoß an
die Schweizerische Xylolithfabrik Rilliet u. Karrer in Wildegg; 1. Stock
an die Parqueterie Tour-de-TrSme; L. Stock an Emile Vermot in
Freiburg (Parqueterie Grenchen) ; Dachstock an die Parqueterie Basse-
court.

Eidg. Postgebäude Lausanne. Die Schlosserarbeiten an Louis
Zwahlen, Louis Fatio, E. Decker und L. Schmidt, Perret u. Co.,
sämtliche in Lausanne.

Brücken im Berneroberland. Die Ladholzgrabenbrücke auf der
Frutigen-Adelboden-Straße an Jb. Zimmeimann, Unternehmer in
Spiez; die Lornbachbrücke auf der St. Beatenberg-Straße an Friedr.
Bischoff, Schlosser in Oberhofen bei Thun.

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Speicher. Die Fassungs-
arbeiten des östlichen Quellgebietes an Jb. Bruderer, Brunnenmacher
in Speicher; die Fassungsarbeiten des westlichen Quellgebietes an
Louis Masneri, Unternehmer in Bruggen; die Reservoirs an Froto
u. Westermann in Zürich; die Zu- und Druckleitungen an Otto Graf
in St. Gallen.

Umbau der Pferdebahn Zürich. Kabel an Kabelfabrik Cortaillod;
Tragwerk an Maschinenfabrik Oerlikon; Schienen und Weichen, System
Phönix, an F. Marti, Winterlhur; Laschen und Spurhalter an L.
von Roll, Gerlafingen; Bolzen an Wolf u. Weiß, Zürich; Dampf-
Maschine an Gebr. Sulzer, Winterthur; Dampfkessel an Escher Wyß
u. Cte., Zürich.

Die Bauarbeiten zur Korrektion der alten Landstraße in Küß-
nacht (Zürich) an Andreani u. Co. in Zürich.

Die Lieferung von 62 neuen Schulbänken in das Mädchen- und
Knabenschulhaus Zug wurde vergeben an die Schreinermeister Stadlin,
Wickart und Keiser.

Die Ausführung des Projektes von Entsumpfungskanälen im
Nollagebiet wurde A. Pfister in Sils i. D. übergeben.

Schwedischer Holzkohlen-Werkzeugstahl.
Schweden nahm lange Zeit eine hervorragende

Stellung unter den Eisen produzierenden Ländern der
Erde ein, sowohl in Bezug auf die Qualität, als auch
auf die Quantität der Erzeugung. Allein, seitdem die-
jenigen Länder, in welchen Mineralkohle in größeren
Mengen vorhanden ist, diesen Brennstoff für die Eisen-
industrie zu verwerten lernten, kann Schweden, was
die Quantität anbetrifft, nur noch den Platz zweiten
Ranges beanspruchen.

Durch ihren Reichtum an mineralischer Kohle sind
nämlich jene Länder in die vorteilhafte Lage versetzt
worden, die Produktion ungeheuer zu steigern und deren
Kosten um ein bedeutendes zu ermäßigen, um so mehr
noch, als häufig in der Nähe der Kohlenzechen oder
sogar in letzteren selbst reiche Ablagerungen von leicht
reduzierbaren Erzen anzutreffen sind.

Daß Schweden der Konkurrenz der großen Eisen
erzeugenden Länder nicht schon lange unterlag, verdankt
es seinen reinen reichen Erzen und dem Umstände, daß
als Brennmaterial in seinen Hochöfen ausschließlich nur
Holzkohle verwendet wird. Dadurch wird in Schweden
ein Eisen produziert, welches an Reinheit dem aller
andern Ländern überlegen ist und dadurch aber auch
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